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SICHERHEITSBESTIMMUNGEN 
FÜR VERANSTALTUNGEN 

Anwendungsbereich: die vorliegenden organisatorischen und technischen 
Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten und anzuwenden, wenn für eine 
Veranstaltung Ausschmückungen (Dekorationen) eingebracht, Podien / 
Bühnen / Szenenflächen genutzt, errichtet oder bühnen-, studio-, beleuch-
tungstechnische oder sonstige technische Einrichtungen benutzt oder aufge-
baut werden sollen. Sie sind verbindlicher Vertragsbestandteil. Zusätzliche 
Anforderungen zur Sicherheit und zum Brandschutz für eine Veranstaltung 
können von Seiten der Baubehörden, der Polizei und Brandschutzdienststel-
len und durch die Stadthalle Germering (nachfolgend auch Stadthalle ge-
nannt) gestellt werden, insbesondere wenn sich aus der Art der geplanten 
Veranstaltung erhöhte Risiken für Personen und Sachwerte ergeben können. 
Der Vertragspartner ist für die Einhaltung der Pflicht nach Maßgabe dieser 
Sicherheitsbestimmungen verantwortlich.  
 
Die vorliegenden Sicherheitsbestimmungen beruhen maßgeblich auf den 
Betriebsvorschriften der Bayerischen Versammlungsstätten-Verordnung 
(nachfolgend VStättV genannt). 
 

1.  Mitteilungs- und Anzeigepflichten des Vertragspartners  

1.1 Veranstaltungsaufbau: der Vertragspartner ist verpflichtet, der Stadt-
halle bis spätestens 6 Wochen vor der Veranstaltung aus Gründen der Si-
cherheit und zur optimalen Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung 
schriftlich mitzuteilen:  
� den Namen des Veranstaltungsleiters   
� ob „Verantwortliche für Veranstaltungstechnik“ des Vertragspartners den 

Auf- und Abbau sowie die Veranstaltung beaufsichtigen 
� die Größe von ggf. aufzubauenden genutzten Szenenflächen/ Bühnen/ 

Tribünen, Laufstegen oder Vorbühnen 
� ob bühnen-, studio, beleuchtungstechnische oder sonstige technische 

Einrichtungen eingebracht werden, 
� ob Bewegungen oder Umbau von technischen Einrichtungen während der 

Veranstaltung erfolgen, 
� ob maschinentechnische Bewegungen, künstlerische Darstellungen im oder 

über dem Zuschauerraum stattfinden 
� ob feuergefährliche Handlungen / pyrotechnische Effekte, der Betrieb von 

Lasereinrichtungen (Anzeigepflichten bei den Behörden beachten) oder 
Nebelanlagen vorgesehen sind  

� ob Ausschmückungen, Dekorationen / Ausstattungen / Requisiten einge-
bracht werden (Zertifikate der Brandklassen sind auf Verlangen vorzulegen) 

 
Die vorstehenden Angaben können im Rahmen einer „Bühnenanweisung“ 
durch den Vertragspartner getroffen werden. Werden die Angaben nicht oder 
nicht vollständig mitgeteilt, erhält der Vertragspartner von der Stadthalle ein 
Formular übermittelt auf dem er die Pflichtangaben zu treffen hat. 

 
1.2 Brandmeldeanlage: in einzelnen Veranstaltungsräumen ist eine auto-
matische Brandmeldeanlage installiert. Rauch, Feuer, Hitze, besondere 
Staubentwicklung, Nebelmaschinen etc. müssen durch den Vertragspartner 
rechtzeitig angezeigt werden, um die Brandmeldeanlage entsprechend einzu-
stellen. Sollte es aufgrund von Versäumnissen des Vertragspartners bei der 
Anzeige entsprechender Gegebenheiten zu einem Fehlalarm kommen, 
werden die dadurch entstehenden Kosten dem Vertragspartner weiter be-
rechnet. 
 
1.3 Technische Probe: Bei Nutzung von Szenenflächen mit mehr als 
200m² Grundfläche, bei  Nutzung der Großbühne und bei Gastspielveranstal-
tungen mit eigenem Szenenaufbau ist grundsätzlich vor der ersten Veranstal-
tung eine nicht öffentliche technische Probe mit vollem Szenenaufbau durch-
zuführen, wenn nicht wegen der Art der Veranstaltung oder des Umfangs des 
Szenenaufbaus (sofern unbedenklich) darauf verzichtet werden kann. Die 
Stadthalle entscheidet auf Grundlage der Angaben zu Nr. 1.1 (in Abstimmung 
mit der Bauaufsichtsbehörde), ob auf die Probe verzichtet werden kann. Ist 
dies nicht der Fall, muss der Vertragspartner den voraussichtlichen Zeitpunkt 
der technischen Probe mindestens 24 Stunden zuvor der Bauaufsichtsbehör-
de mitteilen (vgl. § 40 Abs.6 VStättV).  
 
1.4 Vorlage Gastspielprüfbuch: bei Gastspielveranstaltungen, für die ein 
Gastspielprüfbuch ausgestellt ist, bedarf es keiner weiteren technischen 

Probe / Abnahme. Das Gastspielprüfbuch ist rechtzeitig, mindestens 2 Wo-
chen vor der Veranstaltung durch den Vertragspartner dem Bauordnungsamt 
vorzulegen. Die Stadthalle übernimmt als Service die Einreichung des Gast-
spielprüfbuchs beim Bauordnungsamt, wenn ihr das Gastspielprüfbuch zu 
diesem Zeck rechtzeitig durch den Vertragspartner überlassen wird. 
 

2. Verantwortliche Personen 

2.1 Verantwortung des Vertragspartners: der Vertragspartner ist verant-
wortlich für das Veranstaltungsprogramm und den sicheren, reibungslosen 
Ablauf der Veranstaltung. Er trägt die Verkehrssicherungspflicht innerhalb der 
Versammlungsstätte, bezüglich der von ihm oder durch seine Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen eingebrachten Ausschmückungen, Ausstattungen, 
Requisiten, Aufbauten, Podeste, Abhängungen, verlegten Kabel und bühnen- 
studio- sowie beleuchtungstechnischen Einrichtungen, für die Dauer der 
Nutzung. Er hat hinsichtlich aller eingebrachten Gegenstände und Materialien 
die Anforderung der VStättV und der Unfallverhütungsvorschrift BGV C1 
„Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellungen“ einzu-
halten.  
 
2.2 Verantwortung der Stadt als Betreiber der Stadthalle: Die Stadt 
Germering und die von ihr hierzu beauftragten Personen sind berechtigt und 
verpflichtet (§ 38 VStättV), stichprobenweise zu kontrollieren, ob die Vor-
schriften der Versammlungsstättenverordnung und die vorliegenden Sicher-
heitsbestimmungen durch den Vertragspartner eingehalten werden. Hierzu ist 
Ihnen jederzeit Zugang zu allen Räumen und Flächen zu gewähren. Verstöße 
gegen die vorliegenden Sicherheitsbestimmungen, gegen veranstaltungsbe-
zogene gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen, können zur 
Einschränkung, Absage oder Abbruch der Veranstaltung führen.  
 

3. Sicherheitstechnische Betriebsvorschriften 

3.1 Technische Einrichtungen: alle fest installierten gebäudetechnischen 
Einrichtungen der Versammlungsstätte dürfen grundsätzlich nur vom Perso-
nal der Stadthalle bedient werden; dies gilt auch für ein Anschließen an das 
Licht- oder Kraftnetz. Das eingebrachte technische Equipment des Vertrags-
partners bzw. der von ihm beauftragten Firmen muss den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik bezüglich Sicherheit und Funktionsfähigkeit 
entsprechen. Sofern nicht anderweitig im Vorfeld vereinbart, hat der Ver-
tragspartner keinen Anspruch darauf, dass die Stadthalle eigenes techni-
sches Equipment aus den Räumen entfernt. 
 
3.2 Rettungswege– und Bestuhlungsplan: für die Bestuhlung der Ver-
sammlungsräume sind die genehmigten Rettungswege- und Bestuhlungsplä-
ne verbindlich. Jede Änderung des Rettungswege– und Bestuhlungsplans 
(z.B. durch Änderung der Anordnung von Besucherplätzen) bedarf der aus-
drücklichen Zustimmung durch die Stadthalle und regelmäßig einer zusätzli-
chen baubehördlichen Genehmigung. Eine Überbelegung der Versammlungs-
räume ist strengstens verboten; maßgeblich hierfür ist der genehmigte Be-
stuhlungsplan. Bei freier Platzwahl ohne nummerierte Eintrittskarten kann die 
Stadthalle einen Nachweis mittels Zählung der Besucher durch den Einlass-
dienst fordern. 
 
3.3 Feuerwehrbewegungszonen: Die notwendigen und durch Haltever-
botszeichen gekennzeichneten Anfahrtswege und Bewegungsflächen für die 
Feuerwehr müssen ständig freigehalten werden. Fahrzeuge und Gegenstän-
de, die auf den Rettungswegen und den Sicherheitsflächen abgestellt sind, 
werden auf Kosten und Gefahr des Besitzers entfernt.  
 
3.4 Sicherheitseinrichtungen: Feuermelder, Wasserstöcke, Hydranten, 
Feuerlöscher und -leitungen, Rauchklappen, Auslösungspunkte der Rauch-
abzugseinrichtungen, Rauchmelder, Telefone, Fernsprechverteiler sowie Zu- 
und Abluftöffnungen der Heiz- und Lüftungsanlage, deren Hinweiszeichen 
sowie die grünen Notausgangskennzeichen müssen jederzeit zugänglich und 
sichtbar sein; sie dürfen nicht versperrt, verhängt oder sonst unkenntlich 
gemacht werden.  
 
3.5 Notausgänge, Notausstiege, Flure, Gänge: Diese Rettungswege sind 
jederzeit freizuhalten. Die Türen im Zuge von Rettungswegen müssen von 
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innen leicht in voller Breite geöffnet werden können. Rettungswege, Aus-
gangstüren, Notausstiege und deren Kennzeichnung dürfen nicht versperrt, 
verhängt oder sonst unkenntlich gemacht werden. Flure dürfen zu keinem 
Zeitpunkt durch abgestellte oder in den Flur hineinragende Gegenstände 
eingeengt werden. Alle Flure dienen im Gefahrfall als Rettungswege. 
 
3.6 Tribünen, Podien und sonstige Aufbauten, die der Vertragspartner in 
die Versammlungsräume einbringt, bedürfen der Genehmigung der Stadthalle 
und gegebenenfalls des Bauordnungsamtes. Sie sind so auszubilden, dass 
sie in ihrer Standsicherheit durch dynamische Schwingungen nicht beein-
trächtigt werden können. Die Anforderungen der VStättV bezüglich der ge-
nannten Einrichtungen und die DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen, 
Bauteilen) sind für alle eingebrachten Gegenstände unbedingt zu beachten 
und einzuhalten. 
 
3.7 Ausschmückungen: zur Ausschmückung der Veranstaltung verwende-
te Materialien, Dekorationen und Vorhänge müssen mindestens aus schwer- 
entflammbaren Material ( B1 nach DIN 4102 oder mindestens Klasse C nach 
EN 13501-1) bestehen. Ausschmückungen in notwendigen Fluren, Gängen 
und Treppenräumen (Rettungswegen) müssen aus nichtbrennbaren Materia-
lien bestehen. Materialien, die wiederholt zur Verwendung kommen, sind 
erneut auf ihre schwere Entflammbarkeit zu prüfen und erforderlichenfalls neu 
zu imprägnieren. Die Stadthalle kann darauf bestehen, dass der Vertrags-
partner ihr entsprechende Zertifikate bzgl. der Schwerentflammbarkeit von 
Gegenständen vorlegt.  

Alle eingebrachten Materialien müssen von Zündquellen, Scheinwerfern und 
Heizstrahlern so weit entfernt sein, dass sie durch diese nicht entzündet 
werden können. Ausschmückungen müssen unmittelbar an Wänden, Decken 
oder Ausstattungen angebracht werden. Frei im Raum hängende Ausschmü-
ckungen sind nur zulässig, wenn sie einen Abstand von mindestens 2,50m 
zum Fußboden haben. Ausschmückungen aus natürlichem Pflanzenschmuck 
dürfen sich nur so lange sie frisch sind in den Räumen befinden. Stroh und 
Heu sind in der Stadthalle nicht zugelassen.  
 
Die Verwendung von mit Sicherheitsgas gefüllten Luftballons und sonstigen 
Flugobjekten muss durch die Stadthalle genehmigt werden. 
 
3.8 Ausstattungen (= Bestandteile von Bühnen- und Szenenbildern) wie 
Wand-, Fußboden- und Deckenelemente von Bühnen- und Szenenbildern 
müssen aus mindestens normalenttflammbaren Materialien bestehen.  
 
3.9 Requisiten (= Einrichtungsgegenstände von Bühnen und Szenenbil-
dern) müssen aus mindestens normalentflammbarem Material bestehen. 
Brennbares Material muss von Zündquellen, Scheinwerfern und Heizstrahlern 
so weit entfernt sein, dass das Material durch diese nicht entzündet werden 
kann. 
 
3.10 Brennbare Verpackungsmaterialien und Abfälle sind vom Vertrags-
partner unverzüglich aus den Veranstaltungsräumen zu entfernen. Unter oder 
auf Bühnen und Podesten dürfen keinesfalls Abfall oder Reststoffe aus 
brennbaren Materialien lagern. Abfälle können gegen Entgelt (siehe Preislis-
te) über die dafür vorgesehenen Einrichtungen  entsorgt werden. Sondermüll 
hat der Vertragspartner in eigener Verantwortung zu entsorgen. 
 
3.11 Beseitigung nicht genehmigter Bauteile, Materialien: Eingebrachte 
Aufbauten, Ausstattungen, Requisiten und Ausschmückungen (Materialien) in 
den Versammlungsräumen, die nicht genehmigt sind oder diesen technischen 
Sicherheitsbestimmungen nicht entsprechen, sind zum Aufbau in der Ver-
sammlungsstätte nicht zugelassen und müssen gegebenenfalls beseitigt oder 
geändert werden.  
 
3.12 Verwenden von offenem Feuer, brennbaren Flüssigkeiten, Gasen 
und pyrotechnischen Gegenständen, explosions- und anderen gefährli-
chen Stoffen ist verboten. Das Verwendungsverbot gilt nicht, soweit das 
Verwenden von offenem Feuer, brennbaren Flüssigkeiten und Gasen sowie 
pyrotechnischen Gegenständen in der Art der Veranstaltung begründet ist 
und der Vertragspartner die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen im Ein-
zelfall mit der Stadthalle und der Feuerwehr abgestimmt hat. Die Verwendung 
pyrotechnischer Gegenstände muss durch das Kreisverwaltungsreferat sowie 

LRA und Ordnungsamt der Stadt Germering genehmigt werden und muss 
durch eine nach Sprengstoffrecht geeignete Person überwacht werden. Die  
Verwendung muss mind. 3 Wochen vor der Veranstaltung beantragt werden. 
Die Vorlage der Anmeldung ist bei der Stadthalle zu erhalten. Es sind die 
Nachweise über den Inhaber des Erlaubnisscheins und des Befähigungs-
scheins vorzulegen. Evtl. Kosten der Anmeldung bzw. zusätzlich anfallende 
Gebühren durch eine zu späte Anmeldung gehen zu Lasten des Vertrags-
partners. Die Verwendung von Kerzen und ähnlichen Lichtquellen als Tisch-
dekoration sowie die Verwendung von offenem Feuer in dafür vorgesehenen 
Kücheneinrichtungen zur Zubereitung von Speisen ist mit Zustimmung der 
Stadthalle zulässig.  
 
3.13 Laseranlagen: der Betrieb bestimmter Laseranlagen muss den 
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften entsprechen und ist der zustän-
digen Behörde anzuzeigen. Der Anzeige ist die schriftliche Bestellung eines 
Laserschutzbeauftragten für den Betrieb der Lasereinrichtung beizufügen. 
Darüber hinaus ist der beabsichtigte Einsatz der Stadthalle schriftlich anzu-
zeigen. 
 
3.14 Trennschleifarbeiten, Heißarbeiten: Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- 
und Trennschleifarbeiten sind in der Versammlungsstätte verboten. Ausnah-
men sind nur nach vorheriger schriftlicher Anmeldung und Absprache mit der 
Stadthalle zulässig. 
 
3.15 Schlagen von Löchern sowie Einschlagen/Einschrauben von Nä-
geln, Haken und dergleichen in Böden, Wände und Decken ist unzulässig, 
mit Ausnahme der Verschraubung von Kulissen/Aufbauten auf der Bühne 
Orlandosaal im Rahmen der Bühnenaufbauarbeiten. Bolzenschießen ist nicht 
gestattet. Das Auflegen von Teppichen oder anderem Dekorationsmaterial 
unmittelbar auf den Boden durch den Vertragspartner hat so zu erfolgen, 
dass keine Rutsch-, Stolper- oder Sturzgefahr für Personen entsteht. Klebe-
markierungen, Teppichfixierungen und ähnliches, dürfen nur mit rückstands-
los entfernbarem Teppichverlegeband erfolgen.  
 
3.16 Lautstärke bei Musikveranstaltungen 
Vertragspartner von Musikdarbietungen haben eigenverantwortlich zu prüfen, 
ob und welche Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Schädigungen 
der Zuhörer notwendig sind. Sie haben die erforderlichen Maßnahmen eigen-
verantwortlich zu treffen. Der Vertragspartner hat durch eine angemessene 
Begrenzung der Lautstärke sicherzustellen, dass Besucher und Dritte wäh-
rend der Veranstaltung nicht geschädigt („Hörsturzgefahr u.a.“) werden. Als 
allgemein anerkannte Regel der Technik enthält die DIN 15 905-5 "Veranstal-
tungstechnik -Tontechnik-“ Teil 5: Maßnahmen zum Vermeiden einer Gehör-
gefährdung des Publikums durch hohe Schalldruckpegel bei elektroakusti-
scher Beschallungstechnik. Sie ist vom Vertragspartner zu beachten. Der 
Vertragspartner stellt eine ausreichende Anzahl von Gehörschutzmitteln 
(Ohrstöpsel) bereit und den Besuchern auf Anforderung zur Verfügung. 
Hierauf ist deutlich erkennbar im Eingangsbereich hinzuweisen.  

August  2008,  Stadt Germering, die Stadthallenleitung 
 
 
 


